
z Seite 2 Versicherungen:  Riesterfonds | Zertifikate | Lebens- und Rentenversicherung 
| Gebäudeversicherung  z Seite 3 Recht: Internet-User | Beratung von Anlegern | 
Anspruch auf ein Girokonto | Beweismittel bei Reklamation  z Seite 4 Ernährung: 
Pestizidrückstände | Hocherhitzte Milch | Werbung und Sponsoring an Schulen | 
Seminarangebote  z Seite 5 Energie/Finanzen: Gasmarktöffnung | Kapitallebensver-
sicherungen  z Seite 6 Bauen und Wohnen: Sanierung von Abwasserleitungen | Betr
iebskostennachforderung. Schallschutz | Pfusch am Bau  z Seite 7 Gesundheit: 
Krankenkassenbeiträge | Altersgrenze bei der Krankenversicherung | Nachforderung 
von Apotheken | Versandapotheken  z Seite 8 Was • Wann • Wo

I N H A L TÜber 460.000 Verbraucherkontakte in 2005 

Verbraucherzentrale Hessen blickt 
auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Nummer 3 • 2. Jahrgang� April – Juni 2006

Die VerbraucherZeitung

Ballack & Co. – zur WM 2006 digitales 
Fernsehen bald auch in Nordhessen?

Schritt für Schritt in die 
Unabhängigkeit

Altersvorsorge, unseriöse Gewinn-
spiele, Abzocke am Telefon und 
per Internet waren wieder die Dau-
erbrenner im Jahre 2005. Die Aus-
wirkungen der Gesundheitsreform 
und steigende Energiepreise führ-
ten ebenfalls zu einer verstärkten 
Informations- und Beratungsnach-
frage. Das Thema Anlagebetrug 
und Fehlberatung betrifft zuneh-
mend mehr Verbraucher, die für 
die Altersvorsorge in Anlagen des 
Grauen Kapitalmarktes investiert 
haben. Steigende Arbeitslosigkeit 
und die damit verbundene Schul-
denproblematik werden immer 
häufiger von unseriösen Anbietern 
ausgenutzt. Unseriöse Kreditver-
mittler, Schuldenberater, Anbieter 
von Nebenjobs nutzen die Ver-
zweiflung von Verbrauchern, die 
nach jedem Strohhalm greifen, 
skrupellos aus, um aus deren Not-
lage Gewinn zu ziehen. 
Mit vielen, teils kostenlosen, Vor-
trägen und Aktionstagen, Publika-
tionen und Pressemitteilungen hat 
sich die Verbraucherzentrale enga-
giert, um Verbraucher zu informie-
ren, zu warnen und auf den Nutzen 
der individuellen Beratung auf-
merksam zu machen. Guter Rat ist 
nicht teuer! Unzureichende Infor-
mationen, falsche Entscheidungen 
können die Verbraucher jedoch  
teuer zu stehen kommen.
Im letzten Jahr haben wir trotz 
Sparzwang einiges darüber hin-
aus getan, um unseren Service für 
die Verbraucher zu verbessern. 

Das hessenweite Servicetelefon 
0 18 05/97 20 10 hat sich bewährt. 
Hier können sich Verbraucher zum 
Einheitstarif kostengünstig zu Öff-
nungszeiten, Adressen und Ange-
boten informieren und für vier Bera-
tungsstellen Termine vereinbaren. 
Die Beratungszeiten am Patienten-
telefon 0 90 01/77 44 47 konnten 
ausgeweitet werden. Seit Juni 2005 
geben wir in Kooperation mit der 
Verbraucherzentrale Baden-Würt-
temberg vierteljährlich die Verbrau-
cherzeitung mit Tipps, aktuellen 
Berichten und Veranstaltungshin-
weisen heraus. 

In eigener Sache
Die Verbraucherzentrale Hessen 
kämpft seit der Kürzung der institu-
tionellen Landesförderung ab 2003 
mit aller Kraft darum, leistungsfä- 
hig für die Verbraucher zu bleiben.  
„Immer auf Ihrer Seite“ – d. h. auf 
der Seite der Verbraucher – ist 
unter diesen Bedingungen ein sehr 
anspruchsvolles Ziel. Wir dürfen 
stolz darauf sein, dass wir es wie-
der mal geschafft und unser Ange-
bot sogar noch erweitert haben.
War die Kürzung von über 460.000 
Euro demnach nicht so schlimm? 
Doch, aber wir hatten Glück: Nur 
dank einer außerordentlich hohen 
gerichtlichen Geldzuweisung konn-
te das Jahr 2005 auch wirtschaft-
lich gut abgeschlossen werden. Für 
das Jahr 2006 wurde die institutio-
nelle Grundförderung dankenswer-
terweise wieder etwas erhöht, so 

Verbraucherzentrale Hessen aus. Sie 
kann auch unter www.berufsstarter.
verbraucher.de kostenlos herunterge-
laden werden.

Was ist ein Guthabenkonto, was sind 
PINs und TANs, ein Dispositionskredit, 
ein Abbuchungsauftrag? Welche Versi-
cherungen brauche ich? Nebenjob � wo- 
rauf muss ich achten? Vermögenswirk-
same Leistungen � was ist die beste 
Anlage? Und was ist, wenn ich mal mehr 
Geld ausgebe, als ich verdiene? 
Diese und andere für Berufsanfänger 
wichtige Fragen beantwortet die Bro-
schüre �Schritt für Schritt in die Unab- 
hängigkeit�, deren Erstellung vom Hessi-
schen Ministerium für Umwelt, ländlichen  
Raum und Verbraucherschutz gefördert  
wurde. Auf 32 Seiten bietet diese Bro-
schüre anbieterunabhängige Informati-
onen für junge Leute, die die ersten 
Schritte in die wirtschaftliche Selbst-
ständigkeit gehen. Die Broschüre ist 
auch für den Schulunterricht geeignet 
und liegt in allen Beratungsstellen der 

Nach dem erfolgreichen Start im Rhein-
Main-Gebiet Ende 2004 wird nun auch 
in Nordhessen die klassische Fern-
sehversorgung über Antenne umge-
stellt � vom herkömmlichen analogen 
Empfang auf die neue digitalisierte 
Verbreitung der Programme. Anders 
als im Rhein-Main-Gebiet, wo rund 20 
öffentlich-rechtliche und private Sender 
an den Start gegangen sind, werden 
in Nordhessen allerdings nur einzelne 
öffentlich-rechtliche Programme zu 
empfangen sein. Mehrere Sender haben 
sich am DVB-T-Projekt in Nordhessen 
aus Kostengründen nicht beteiligt. 
Für die meisten Verbraucher ist dies 
eine unbefriedigende Lösung, da eine 
komplette Umstellung auf DVB-T �  
zum Beispiel als kostengünstige Alter-
native zum Kabelanschluss � nicht 
möglich ist.  

Wenn man auch eine größere Auswahl 
von anderen Sendern empfangen will,  
ist ein Kabelanschluss oder eine Satelli-
tenschüssel immer noch erforderlich. 
Betroffen von dieser Umstellung sind 
alle Verbraucher, die ihre Fernsehpro-
gramme ausschließlich über Dach- oder 
Zimmerantenne empfangen. Diese 
müssen spätestens ab dem 29.5.2006 
ihr Fernsehgerät um ein spezielles 
DVB-T-Empfangsgerät ergänzen: eine 
kleine Box, die zwischen Antenne und 
Fernseher als �Übersetzer� geschaltet 
wird und die Signale für den Fernseher 
umwandelt.
Auf dem Markt sind zahlreiche DVB-T-
Empfänger (�Set-Top-Boxen�) in unter-
schiedlichen Preislagen und eine Viel-
zahl spezieller DVB-T-Zimmer- und 
Hausantennen. In den Beratungsstellen 
der Verbraucherzentrale Hessen liegen 

dass unsere Arbeit auch dieses  
Jahr weitgehend gesichert ist. 
Dennoch: Die Zuweisungen von 
Bußgeldern durch Gerichte und  
die Unterstützung mit Spenden 
durch Unternehmen und Privat- 
personen sind mittlerweile unver-
zichtbar für die Finanzierung 
geworden. Leider ist die Spenden-
bereitschaft seit drei Jahren eher 
rückläufig. Dies ist zwar verständ-
lich, da die Mittel überall knapper 
werden und die Zahl der bedürf-

tigen Organisationen steigt, aber 
wir brauchen Unterstützung, um 
auch weiterhin kraftvoll die Inter-
essen der Verbraucher vertreten  
zu können! 

Sie können uns dabei helfen!  
Werden Sie Fördermitglied!  
Mehr dazu lesen Sie auf Seite 5. 

Unser Geschäftsbericht 2005, der 
einem Teil dieser Ausgabe beigefügt 
ist, enthält Informationen über die 
Entwicklung der Themenschwer-
punkte, der Verbrauchernachfrage 
und die Interessenvertretung durch 
die Verbraucherzentrale in Beirä- 
ten, Schiedsstellen und anderen 
Gremien.

Produktvergleiche der Stiftung Waren-
test vor.
Die Verbraucherzentrale Hessen bietet 
hier telefonischen Rat an: vom 22.5.06 
bis zum 16.6.06 unter der eigens ein-
gerichteten DVB-T-Servicenummer 
0 18 05/97 20 11 (0,12 �/Min. aus dem 
deutschen Festnetz). Ferner finden in 
den Beratungsstellen Kassel, Borken 
und Fulda sowie auf dem 46. Hessentag 
in Hessisch-Lichtenau Thementage 
statt, an denen sich Verbraucher per-
sönlich mit der neuen Technik vertraut 
machen können. 
Die Termine finden Sie auf Seite 8.
Das Beratungsangebot der Verbraucher
zentrale Hessen zur Umstellung auf 
DVB-T wird von der Landesinitiative 
zur Förderung Neuer Medien �hessen 
media� und der Hessischen Staats-
kanzlei gefördert.

Die Verbraucherzentrale Hessen läuft!
Dass wir unsere Arbeit ernst nehmen, ist klar! Dass Verbraucherschützer trotz aller Anstrengungen aber auch 
Spaß haben können, zeigten die acht Läufer, die am 2. Juni 2005 erstmals die Verbraucherzentrale Hessen 
am Start des 13. JPMorgan Chase Corporate Challenge vertreten haben. Das kleine, aber starke Team lief bei 
2009 gemeldeten Mixed Teams immerhin auf dem 350. Platz!
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Günstige Abschlussmöglich-
keiten bei Riesterfonds

gebäude entstehende Schäden im 
Regelfall recht unproblematisch 
vom Versicherer übernommen. 
Wichtig ist, dass man gleich nach 
dem Schadensfall alles Zumutba-
re unternimmt, um weiteren Scha-
den zu verhindern, beispielsweise 
indem man ein durch herabge-
wehte Dachziegel ent-
standenes Loch not-
dürftig mit einer 
Plane abdeckt, 
damit nicht ein-
dringendes 
Regenwasser den 
Schaden weiter 
verschlimmert. 

4Versicherungen

Die geballte Kraft der Frühjahrs- 
und Herbststürme macht auch 
vor Wohngebäuden nicht Halt. 
Gut, wenn man in dieser Situati-
on gut versichert ist. Bei Sturm-
schäden ist zunächst relevant, wie 
stark der Wind war. Windstärke 
acht sollte es schon gewesen sein, 
damit Versicherer sich für zustän-
dig erklären. Bei Windstärke acht 
– mindestens 62 Stundenkilome-
ter – werden laut Definition große 
Bäume bewegt, Zweige von Bäu-
men brechen und beim Gehen 
sind erhebliche Behinderungen 
bemerkbar. Wird diese Windstär-
ke gemessen, werden am Wohn-

In Deutschland gibt es derzeit meh-
rere Zehntausend Zertifikate aller 
Art, darunter viele Hunderte Index-
zertifikate. Bei den diesen Index-
zertifikaten zugrunde liegenden 
Indexen sind nahezu alle wichtigen 
Indizes vertreten: für den deut-
schen Markt insbesondere DAX, 
MDAX und TecDAX, für die europä-
ischen Märkte vor allem die länder-
übergreifenden Indizes Euro Stoxx 
50 und Stoxx 50 sowie für die wich-
tigen außereuropäischen Märkte 
inklusive den USA die Indizes Dow 
Jones Industrial Average, Nasdaq 
100 und S&P 500. Indexzertifikate 
bilden die Wertentwicklung eines 
Indexes, zum Beispiel des DAX, ab. 
Der Anleger ist also exakt – oder 
zumindest sehr annähernd – an 
der Entwicklung des jeweiligen 
Indexes beteiligt. Die Performance 
des Indexzertifikates ist identisch 
mit der des zugrunde liegenden 
Indexes. Der besseren Handhab-
barkeit und höheren Liquidität we-
gen werden Indexzertifikate meist 
im Bezugsverhältnis 100 zu 1 aus-
gegeben, so dass ein Zertifikat ein 
Hundertstel des Indexes abbildet. 
Somit können die Anleger 
also auch mit kleinen 
Beträgen an der 
Entwicklung eines 
Indexes teilhaben. 
Besonders inter-
essant in diesem 
Zusammenhang 
ist, dass es auch 

Frühjahrsstürme – ein Fall für die Gebäudeversicherung?

Vor vielen Jahren wurde er abge-
schlossen, vielleicht ohne viel 
nachzudenken oder weil der Ver-
mittler einen dazu überredet hat. 
Die Beiträge in den Lebens- oder 
Rentenversicherungsvertrag wur-
den die ganzen Jahre über bezahlt 
und einiges an Rückkaufswert ist 
auch schon angespart. Dumm nur, 
dass die Vertragslaufzeit noch 
etliche Jahre oder gar Jahrzehnte 
umfasst und man erst dann an die 
Ablaufleistung kommt. Oft – und 
es wird davon ausgegangen, dass 
dies bei ungefähr jedem zweiten 
Versicherungsnehmer der Fall ist 
–, wird das Geld jedoch vorzeitig 
benötigt. Für solche Situationen 
gibt es nach den Versicherungs-
bedingungen die Möglichkeit des 
Vertragsrückkaufs. Problem dabei 
ist nur, dass der von den Versi-
cherungsgesellschaften bezahl-
te Rückkaufswert oft gering ist, 
häufig geringer als die Summe der 
Beiträge, die man jahrelang ein-
bezahlt hat. Die Höhe des Rück-
kaufswertes ist oft nicht das, was 
man sich erhofft hat. Daher kom-
men Angebote von Unternehmen, 
die anbieten, den Vertrag zu über-
nehmen und dafür einen Betrag 
zu bezahlen, der höher ist als der 
Rückkaufswert, gerade recht. Sol-
che Anbieter, die einen Zweitmarkt 
für Lebens- und Rentenversiche-
rungspolicen aufbauen, können 
nicht nur für den einzelnen Versi-

Seit Beginn dieses Jahres sind 
Riester-Rentenversicherungen 
insbesondere für Männer weniger 
interessant geworden. Der Grund 
liegt darin, dass Riesterver-
träge nun auf Basis einer 
Unisex-Tarifierung 
ausgestaltet sein 
müssen. Diese 
Vorschrift macht 
die Riester-Ren- 
tenversicherung 
vor allem für Män-
ner teurer. Dieser 
an sich betrübliche 
Umstand kann jedoch 
Anlass sein, möglicher-
weise sinnvollere Alternativen für 
sich zu erschließen. Sollte man 
zu dem Schluss kommen, statt-
dessen beispielsweise in einen 
Riester-Banksparplan oder einen 
Riester-Investmentfonds sparen 
zu wollen, kann man entweder 
das in der Riester-Rentenversiche-
rung angesammelte Vermögen 
auf den neuen Vertrag übertra-
gen oder man lässt den bishe-
rigen Vertrag ruhen. Die weiteren 
Beiträge fließen in beiden Fällen 
in den neuen Riester-Vertrag. Ein 
wichtiges Argument bei der Aus-
wahl eines Angebotes innerhalb 
der Banksparpläne oder Invest-

mentfonds sind die Kosten. Bei 
den Banksparplänen sollten bei-
spielsweise für den Wechsel zu 
einem anderen Anbieter keinerlei 

Kosten anfallen. Bei Invest-
mentfonds ist neben der 

jährlichen Manage
mentgebühr die 

Höhe der Aus-
gabeaufschläge 
relevant. Die Aus-
gabeaufschlä-
ge sind eine Art 
Vertriebsgebühr 

und betragen übli-
cherweise fünf Prozent 

des jeweiligen Beitrages. 
Dieser recht hohe Kostenblock 
kann jetzt zum Teil reduziert wer-
den: Manch ein Internet-Fonds-
vermittler bietet einen Rabatt an 
auf die Ausgabeaufschläge. Und 
die Höhe des Rabattes kann sich 
sehen lassen, beträgt er doch oft 
50 bis 70 Prozent. Dabei steht die-
ser Weg sowohl Verbrauchern, 
die erstmals einen Riester-Ver-
trag abschließen wollen, als auch 
solchen, die bereits in einen Ries-
ter-Vertrag investieren, offen. Hin-
weise zu Vermittlern, die Rabatte 
anbieten, erhalten interessierte 
Verbraucher in der Beratung der 
Verbraucherzentrale. 

Dabei geht die Schadenminde-
rungspflicht jedoch nicht soweit, 
dass man sich durch solche Aktivi-
täten selbst in körperliche Gefahr 
bringen muss. Mit dem Versicherer 
sollte man schnellstmöglich abklä-
ren, was zu tun ist, beispielsweise 

auf den Sachverständigen des 
Versicherers zu warten, 

selbst zu reparieren 
oder Handwerker zu 

beauftragen. Es ist 
auch sinnvoll, den 
Schaden schrift-
lich und per Foto 
zu dokumentieren. 
Wurde die Instand-

haltungspflicht verletzt und fal-
len die vom Dach aufgewirbelten 
Dachziegel ausgerechnet auf ein 
vor dem Haus parkendes Auto, ist 
dies ein Fall für die Privat- bzw. die 
Grundbesitzer-Haftpflichtversi-
cherung. Ansonsten übernimmt 
die Kfz-Teilkaskoversicherung des 
Geschädigten die Kosten für die 
Autoreparatur. Wurde durch den 
Sturm ein Loch ins Dach gerissen 
oder sind Fenster zu Bruch gegan-
gen und sind durch den eindrin-
genden Regen Schäden beispiels-
weise an den Möbeln entstanden, 
ist das ein Fall für die Hausratversi-
cherung.

Unternehmen, die Lebens- und 
Rentenversicherungen aufkaufen, 
sind entsprechende Regelungen 
für den Todesfall vorhanden. Weil 
mittlerweile auch eine gewisse 
Konkurrenz unter den Aufkauf-
Unternehmen herrscht, sollte 
man die Angebote verschiedener 
Unternehmen vergleichen. Es 
werden zwar noch nicht von allen, 
mittlerweile jedoch von sehr vie-
len Lebensversicherern Policen 
aufgekauft. In vielen Fällen konn-
ten Versicherungsnehmer durch 
Entscheidung für diesen Zweit-
markt einen Zuschlag von drei 

Prozent und mehr im Vergleich 
zu dem vom Versicherer gebote-
nen Rückkaufswert erzielen – bei 
einem Rückkaufswert von bei-
spielsweise 25.000 Euro immer-
hin eine Größenordnung von 750 
Euro. Die Verbraucherzentrale rät, 
sich bei Angeboten der Aufkauf-
Unternehmen im Regelfall nicht 
auf Ratenzahlungen einzulassen. 
Wer als Unternehmen im Zweit-
markt für Lebens- und Rentenver-
sicherungen Versicherungsver-
träge aufkaufen möchte, sollte 
den gesamten Betrag finanzieren 
können. 

Sparpläne auf Indexzertifikate 
gibt. Die Kosten dafür betragen oft 
2,50 Euro plus etwa 0,25 bis 0,4 
Prozent je Sparrate und sind damit 
bei kleineren Sparbeträgen unge-
fähr so hoch wie bei Fondsspar-
plänen, bei höheren Sparbeträgen 
sind sie dagegen oft deutlich güns-
tiger als bei diesen. Besonders 
sinnvoll ist es, einen Performance-
Index zu wählen: Bei diesem wer-
den Dividendenzahlungen der ihm 
zugrunde liegenden Aktienge-
sellschaften mathematisch rein-
vestiert, womit man durch einen 
erhöhten Index an ihnen partizi-
piert. Dies ist bei Kursindexen nicht 
der Fall, hier schlagen sich Dividen-
den nicht im Indexstand nieder. 
Indexzertifikate sind aber nicht 
nur als gute Alternative zu Invest-
mentfonds interessant, sie kön-
nen als Discount-Indexzertifikat 
auch als Ersatz für festverzins-
liche Anlageformen und Tagesgeld-
konten in Frage kommen. Bei Dis-
count-Indexzertifikaten wird dem 
Anleger die Investition in ein Index-
zertifikat mit einem Preisabschlag 
ermöglicht. Dieser Abschlag stellt 

eine Art Sicherheitspuf-
fer gegenüber einem 

zukünftig mögli-
cherweise fal-
lenden Index dar, 
womit diese Form 
vom Anleger also 
weniger Risikofreu-
de als die Anlage 

Weitere Fragen? 
Ihre Verbraucherzentrale hilft weiter!
Näheres dazu auf Seite 8

in einem Indexzertifikat verlangt. 
Der Preisabschlag ist allerdings 
nicht kostenlos. Vielmehr wird er 
dadurch erkauft, dass der Anle-
ger an Indexsteigerungen nur bis 
zu einem Höchstbetrag (Cap) teil-
nimmt. Selbstverständlich muss 
der Cap bei einem Discount-Index-
zertifikat, welches als Ersatz für 
festverzinsliche Anlageformen 
oder gar Tagesgeld dienen soll, 
äußerst niedrig liegen. Am bes-
ten so niedrig, dass der Cap nach 
menschlichem Ermessen nicht 
vom Index unterschritten wird. 

Anlage in Zertifikaten:  
Was ist zu berücksichtigen?

Lebens- oder
cherungsnehmer interessant sein, 
sondern auch eine wich-
tige Rolle dabei spielen, 
die Versicherer zur 
Zahlung höherer 
Rückkaufswerte 
zu animieren. 
Erwächst den Ver-
sicherungsge-
sellschaften dies-
bezüglich eine 
Konkurrenz, ist zu 
hoffen, dass diese mit 
der Zahlung höherer Rück-
kaufswerte reagieren. 
Die Bedingungen für die Über-

nahme eines solchen Vertrages 
müssen bestimmte Anfor-

derungen erfüllen. Versi-
cherungsnehmer soll-

ten beispielsweise 
darauf achten, 
dass die Angehö-
rigen der bishe-
rigen versicher-
ten Person bei 
einem Todesfall 

auch nach dem Ver-
kauf der Police eine 

Todesfallleistung erhal-
ten. Bei den der Verbraucherzent-
rale bekannten Bedingungen von 

Riesterfonds
Zertifikaten : 

Gebäudeversicherung

Was tun mit einem lang laufenden Lebens- oder Rentenversicherungsvertrag?
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Beweismittel bei einer Reklamation nicht  
aus der Hand geben!

Kein Anspruch auf ein Girokonto –  
OLG Bremen enttäuscht die Hoffnung tausender Verbraucher

§Recht

Für Menschen, die überschuldet 
sind oder nur über ein geringes 
Einkommen verfügen, wird es 
zunehmend schwierig, bei den 
Geldinstituten wenigstens auf 
Guthabenbasis ein Giro-
konto zu erhalten. Die 
Banken begründen 
eine Ablehnung 
zumeist mit der 
Gefahr eines 
erhöhten Arbeits-
aufwands im Fall 
von Pfändungen 
durch die Gläu-
biger. Besonders 
betroffen von dieser 
Ablehnung sind Empfän-
ger von Arbeitslosengeld II, weil 
sie ohne ein Girokonto so gut wie 
keine Chance haben, einen neu-
en Arbeitsplatz zu finden. Auch 
bei der Wohnungssuche sind Ver-
braucher ohne eigenes Konto ganz 
erheblich im Nachteil. Zwar exis-
tiert eine Empfehlung des Zentra-
len Kreditausschusses der Ban-
ken und Sparkassen aus dem Jahr 
1995, dass grundsätzlich jeder-
mann ein Girokonto zumindest auf 
Guthabenbasis, also ohne Über-
ziehungsmöglichkeit, erhalten 
sollte. Diese Selbstverpflichtungs-
erklärung ist aber nach den Erfah-
rungen von Verbraucherschützern 
und Schuldnerberatern in der Pra-

xis kaum eine Hilfe. Überschuldete 
Verbraucher oder Menschen mit 
sehr geringem Einkommen sind 
bei den Banken als Kunden offen-
sichtlich nicht erwünscht. Eine 

positive Entscheidung des 
Landgerichts Bremen gab 

diesen Verbrauchern 
neue Hoffnung, da 

in diesem Urteil die 
Empfehlung des 
Zentralen Kredit-
ausschusses von 
1995 als verbind-
liche Verpflichtung 

der Banken bewer-
tet wurde. Damit hätte 

ein einklagbarer Anspruch 
auf die Einrichtung eines Girokon-
tos auf Guthabenbasis bestan-
den. Diese Hoffnung wurde jedoch 
durch das Berufungsurteil des 
Oberlandesgerichts (OLG) Bremen 
vom 22. Dezember 2005 zerstört. 
Das OLG hob das verbraucher-
freundliche Urteil des Landge-
richts auf und entschied, dass kein 
Rechtsanspruch auf die Gewäh-
rung eines Girokontos besteht 
(Aktenzeichen: 2 U 67/05). Nach 
diesem enttäuschenden Urteil 
müssen abgewiesene Kunden nun 
darauf hoffen, dass der Gesetz-
geber endlich aktiv wird und die 
Grundlagen für einen einklagbaren 
Rechtsanspruch auf ein Girokon-

Den Käufer eines Gebrauchtwa-
gens kam es teuer zu stehen, dass 
er das als mangelhaft reklamier-
te Teil des Wagens, einen 
Turbolader, nicht mehr 
als Beweismittel 
zur Begutachtung 
vorlegen konn-
te. Der Händler 
hatte sich nach 
der Reklamation 
seines Kunden 
geweigert, den Tur-
bolader kostenlos repa-
rieren oder austauschen 
zu lassen. Als auch die Androhung 
gerichtlicher Schritte keinen Erfolg 

Erhebung und Speicherung 
für die Rechnung nicht 

notwendig ist. Zuläs-
sig ist nach die-
sem Urteil nur die 
Speicherung der 
Anfangs- und End-
zeiten der Internet-
verbindung. (Urteil 
des Landgerichts 

Darmstadt vom 25. 
Januar 2006, Aktenzei-

chen 25 S 118 / 2005).

Internet-User sind keine gläsernen Kunden –  
nicht alle Daten dürfen gespeichert werden

hatte, ließ der Kunde den Turbola-
der anderweitig durch eine Werk-
statt austauschen. Diese gab das 

reklamierte Teil jedoch 
weg, so dass es im 

Gerichtsverfahren 
für eine Begutach-
tung nicht mehr 
zur Verfügung 
stand. Damit konn-
te der Käufer nicht 
mehr beweisen, 

dass der Turbolader 
mangelhaft gewesen 

war. Der Bundesgerichts-
hof (BGH) wertete es sogar als fahr-
lässige Beweisvereitelung, dass 

sagte dem Internetanbie-
ter, die IP-Adresse zu 
speichern, anhand 
derer nachvollzo-
gen werden kann, 
welche Seiten 
der User besucht 
hatte. Außerdem 
verbot das Land-
gericht auch, den 
Umfang der übertra-
genen Daten zu erheben 
und zu speichern, weil diese 

Verbindungsdaten im Internet dür-
fen nur im dem Umfang gespei-
chert werden, wie sie für die Rech-
nung relevant sind. Dies hat das 
Landgericht Darmstadt in einem 
aktuellen Urteil entschieden. Der 
Kunde, ein privater Endverbrau-
cher, hatte gegen die Erfassung 
und Speicherung seiner Verbin-
dungsdaten im Rahmen eines 
Pauschaltarifs (Flat Rate) gegen 
den Internet-Anbieter geklagt. 
Das Landgericht Darmstadt unter-

Kursverluste erlitten hatte. Sie 
stützte ihre Klage auf eine Falsch-

beratung durch einen Mitar-
beiter ihrer Bank, der ihr 

diese Umschichtung 
empfohlen habe. 
Allerdings war sie 
in der misslichen 
Lage, dass sie die 
Falschberatung 
nicht beweisen 
konnte, weil es kei-

ne schriftliche Doku-
mentation der Beratung 

gab. Da der Mitarbeiter der 
Bank das Beratungsgespräch nicht 
schriftlich festgehalten hatte, war 
die Kundin der Meinung, dass nicht 
sie die Falschberatung zu bewei-

Banken müssen die Beratung von Anlegern 
nicht schriftlich dokumentieren

sen hätte, sondern umgekehrt 
die Bank eine korrekte Beratung 
und Risikoaufklärung nachzuwei-
sen habe. Der BGH hat sich dieser 
Ansicht jedoch nicht angeschlos-
sen und dies damit begründet, 
dass die Bank zu einer Dokumenta-
tion des Beratungsgesprächs nach 
der derzeitigen Rechtslage gesetz-
lich nicht verpflichtet war. Die Kla-
ge der Kundin wurde deshalb abge-
wiesen. Daran konnte auch nichts 
ändern, dass sie vorher stets kon-
servative, also ziemlich sichere 
Anlageformen gewählt hatte, so 
dass eine Entscheidung für eine ris-
kante Anlage ohne entsprechende 
Risikoaufklärung kaum angenom-
men werden kann. Nach diesem 
Urteil muss Verbrauchern bei der 
Entscheidung für eine Kapitalan-
lage empfohlen werden, stets auf 
einer schriftlichen Dokumentati-
on des Beratungsgesprächs und 
der Aushändigung einer vom Mit-
arbeiter der Bank unterzeichne-
ten Abschrift zu bestehen. Da bei 
Anlageberatungen in der Regel kei-
ne Zeugen anwesend sind, ist eine 
solche Dokumentation im Streit-
fall zumeist die einzige Möglich-
keit, eine fehlerhafte Beratung zu 
beweisen.

to schafft. Solange dies nicht der 
Fall ist, sollten Kunden, die sich 
von einem Geldinstitut ungerecht 
behandelt fühlen, Kontakt mit 
der jeweiligen Beschwerdestelle 
aufnehmen. Bei den Sparkassen 
ist dies die regionale Beschwer-

der Kunde nicht für die Aufbewah-
rung des Turboladers gesorgt hat-
te (Urteil vom 23. November 2005, 
Aktenzeichen VIII ZR 43/05). Der 
Käufer verlor den Prozess gegen 
den Händler und musste zu den 
Kosten, die ihm durch den Aus-
tausch des Turboladers entstan-
den waren, auch noch die Verfah-
renskosten tragen. Um ein solches 
Desaster zu vermeiden, sollten 
Käufer in allen Reklamationsfällen 
unbedingt darauf bestehen, dass 
ihnen das ausgetauschte Teil zur 
Aufbewahrung übergeben wird, 
damit sie in einem Prozess nicht in 
Beweisnot geraten.

destelle, deren Anschrift über 
die örtliche Filiale erfragt werden 
kann, bei den Privatbanken die 
Kundenbeschwerdestelle beim 
Bundesverband Deutscher 
Banken, 10062 Berlin, Postfach 
04 03 07. 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat 
in einem Urteil vom 24. Januar 
2006 entschieden, dass 
Banken nicht verpflich-
tet sind, die Beratung 
ihrer Kunden über 
Kapitalanlagen 
oder die Aufklä-
rung über Risiken 
einer bestimmten 
Anlage schrift-
lich zu dokumen-
tieren (Aktenzeichen 
XI ZR 320/04). In diesem 
Fall hatte eine Kundin von 
ihrer Bank Schadensersatz ver-
langt, weil sie durch die Umschich-
tung ihres Wertpapierdepots auf 
hochspekulative Fonds erhebliche 

gläsernen Kunden –

Anlegern

Girokonto

Beachten Sie auch das Ratgeberprogramm der Verbraucherzentrale
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desamtes für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (BVL) 
auf Pflanzenbehandlungsmittel 
untersuchten Proben wie Früherd-
beeren, Gemüsepaprika, Tafeltrau-
ben, Äpfel und anderes enthiel-
ten entsprechende Rückstände. 
Bei fast jedem zehnten Produkt 
überschritten die Rückstände 
sogar die gesetzlich vorgeschrie-
benen Höchstmengen. Teilwei-
se werden in Deutschland nicht 
zugelassene Mittel sowie ganze 
Cocktails aus verschiedenen Pes-
tiziden in einer Probe gefunden. 
Deutsche Erdbeeren und Äpfel ste-
hen dabei den importierten Pro-
dukten inzwischen in nichts nach. 
Durch die Summierung der Stoffe 
und die nicht bekannten Wechsel-
wirkungen entstehen zusätzliche 
Gesundheitsrisiken für Verbrau-
cher. 
Ursachen hierfür sehen die Ver-
braucherzentralen in erheblichen 
Defiziten bei den Einfuhrkontrollen 
in Deutschland, bei den niedrigen 
Kontrollstandards der deutschen 
Lebensmittelüberwachung und in 
der uneinheitlichen Organisation, 
Behördenausstattung und Kont-
rollintensität in den Bundeslän-
dern. So wurden 2004 beispiels-
weise in Brandenburg 88 Prozent 
aller Lebensmittel verarbeitenden 

Es ist ein seit Jahren bekannter 
Missstand: In importiertem Obst 
und Gemüse werden immer wieder 
hohe Pestizidrückstände gefun-
den. Besonders ärgerlich: Seit 
neuestem gibt es vergleichbare 
Rückstände auch in deutschem 
Obst. 70 Prozent der im jährlichen 
Lebensmittelmonitoring des Bun-

Verbraucherärgernis Nummer 1:  
Giftrückstände in Beeren, Paprika Trauben etc.

Werbung und Sponsoring an Schulen
Da Schulangelegenheiten in die 
Länderhoheit fallen, hat jedes 
Bundesland eigene Regelungen. 
Sponsoring findet praktisch in 
allen Bundesländern statt. Pro-
duktwerbung hingegen ist bislang 
in drei Bundesländern (Bremen, 
Berlin und Sachsen-Anhalt) zuge-
lassen. In Hessen lauten die 
Bestimmungen des Kultusminis-
teriums sinngemäß: Geschäft-
liche Werbung in der Schule ist 
nur gestattet, wenn die Schule 
direkt bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben unterstützt wird, bezie-
hungsweise dies den Kauf von 
Unterrichtsgegenständen ermög-
licht. In diesem Fall darf auf Antrag 
des Werbenden ein Hinweis (Pla-
kat oder ähnliches) ohne beson-
dere Hervorhebung angebracht 
werden. Eine darüber hinausge-
hende Produktwerbung ist nicht 
zulässig. Die Entscheidung trifft 
die Schulleitung (§ 10 Abs. 2 
Dienstordnung für Lehrkräfte vom 
8.7.1993, geändert durch VO vom 
22.7.1998, ABI. S. 598). 
Auch wenn Sponsoring die Schul-
entwicklung vorantreiben kann, 
ist sie immer eine Gratwanderung, 
denn schnell kann der konkrete 
Nutzen für die pädagogischen 
Ziele der Schule zugunsten des 
Imagegewinns des Unternehmens 
in den Hintergrund treten. Das 
Vordringen in Schulen ist häufig 

wenig spektakulär und fällt als 
Werbemaßnahme oft kaum auf. 
Einige Firmen suchen den Kon-
takt zu Schulen durch die Bereit-
stellung von Lehr- und Lernma-
terialien (zum Beispiel Kelloggs, 
Reinert, Danone, Nestle, Kamps, 
Capri-Sonne, Sparkassen und 
Banken), die den Unterricht pra-
xisnah und erlebnisorientiert 
gestalten sollen.

Forderungen der Verbraucherzent-
rale zu Werbung und Sponsoring in 
Schulen
•	Kommerzielle Werbung in Schu-

len muss verboten bleiben.
•	Für Sponsoring an Schulen müs-

sen Kriterien für eine gute Part-
nerschaft entwickelt werden. 

•	Eine Bestandsaufnahme und 
ein regelmäßiges Monitoring  
zu Werbe- und Sponsoring
aktivitäten ist dringend erfor-
derlich. 

•	Verbraucherbildung muss  
in den Schulen einen höheren 
Stellenwert erhalten. 

•	Werbemaßnahmen in Kinder-
gärten und Kindertageseinrich-
tungen müssen unterbleiben.

Ein Kriterienkatalog zum Schul-
sponsoring ist als Download im 
Internet (http://www.verbraucher.
de) unter der Rubrik „Ernährung / 
Angebote für Lehrer und Schulen“ 
verfügbar.

Hocherhitzte Milch: der „extra lange Frischegenuss“

Verbraucherzentrale bemängelt 
verwirrende Kennzeichnung
Obwohl H-Milch einen ausge-
prägten Kochgeschmack hat, ent-
scheiden sich die Verbraucher 
in zwei Drittel der Milcheinkäu-
fe mittlerweile für H-Milch. Ihre 
längere Haltbarkeit wiegt bei der 
Kaufentscheidung offenbar mehr 
als Geschmack und Vitamine, die 
beim Ultrahocherhitzen zum Teil 
zerstört werden. Seit einiger Zeit 
hat daher eine neue Variante, die 
„Hocherhitzte Milch“, Einzug in 
die Regale gehalten. Die Fach-
welt spricht von ESL-Milch, das 
Kürzel steht für „extended shelf 
life“, also längere Haltbarkeit. 
Sie schmeckt ähnlich wie Frisch-
milch, ist aber bis zu drei Wochen 
haltbar, wenn sie ungeöffnet und 
gekühlt gelagert wird. In Punk-
to Geschmack, Nährstofferhalt 
und Haltbarkeit kam die Stiftung 
Warentest in einer Untersuchung 
von 2004 durchweg zu guten 
Ergebnissen. Ein Marktcheck der 
Verbraucherzentrale Hessen Ende 
letzten Jahres im Raum Frankfurt 
zeigte allerdings, dass die Kenn-
zeichnung der Frischmilchalter-
native für Verbraucher verwirrend 
ist.
Auf 13 von 14 verschiedenen ESL- 
Milchangeboten war in der Pro-
duktbezeichnung auf der Front-
seite der Verpackung nur von 
„Frischer“ Milch die Rede, was zur 
Verwechslung mit pasteurisier-
ter Frischmilch (Erhitzung 15 bis 
20 Sekunden auf 72 bis 75 Grad 

Celsius) führen kann. Eine ein-
heitliche, klare und verbraucher-
freundliche Kennzeichnung fehlt, 
kritisiert die Verbraucherzentrale 
Hessen. Verbraucher werden auf 
die besondere Verarbeitungswei-
se (Erhitzung einige Sekunden 
auf 85 bis 125 Grad Celsius) ledig-
lich mit Formulierungen wie „für 
extra langen Frischegenuss“ oder 
„besonders lange frisch“ hinge-
wiesen. Das Erhitzungsverfahren 
muss zwar auf der Verpackung 
angegeben werden. Der Hinweis 
„hocherhitzt“ findet sich dort aber 
oft nur sehr klein gedruckt auf den 
Seitenflächen. Die Verbraucher-
zentrale bezweifelt, ob eine Milch, 
die höher erhitzt wird als die her-
kömmliche pasteurisierte Frisch-
milch, ebenfalls als Frischmilch 
bezeichnet werden sollte.
Fazit: Für Verbraucher, die weni-
ger oft Milch einkaufen wollen, ist 
die länger haltbare Milch durch-
aus eine Alternative, da hitze-
empfindliche Inhaltstoffe und der 
Geschmack weitgehend erhalten 
bleiben. Die Preise der ESL- Milch 
lagen in der Regel mindestens 
0,10 Euro pro Liter über dem güns-
tigsten Frischmilch-Angebot. Der 
Einkauf von hocherhitzter Milch 
lohnt sich nur dann, wenn noch 
ein Zeitraum von mehr als 5 bis 7 
Tagen bis zum Mindesthaltbar-
keitsdatum besteht, was bei den 
Stichproben der Verbraucherzent-
rale Hessen durchweg der Fall war. 

Betriebe kontrolliert – in Hessen 
war es hingegen nur jeder zweite 
Betrieb. 
Solange diese Missstände nicht 
beseitigt sind, müssen Verbrau-
cher selbst Hand anlegen, um das 
Risiko in Grenzen zu halten:
•	Grundsätzlich sollte Obst und 

Gemüse immer so gründlich 
wie möglich mit warmem Was-
ser kräftig abgewaschen und 
anschließend mit einem Tuch 
trocken gerieben werden. 

•	Zusätzlich können die Teile ent-
fernt werden, in denen sich 
Spritzbrühen länger sammeln 
können, zum Beispiel die Kelche 
von Äpfeln oder Paprika. 

•	Durch Schälen von Obst und 
Gemüse – so weit dies möglich 
ist - können außen anhaftende 
Pestizidrückstände und Schad-
stoffe deutlich reduziert werden.

•	Regionale Produkte aus konven-
tioneller Erzeugung in der Saison 
eingekauft, sind nicht per se frei 
von Pestiziden, aber immer eine 
gute Alternative zu „weit gereis-
ten“ Importprodukten. 

•	Eine sehr gute Alternative sind 
Obst und Gemüse aus ökolo-
gischer Produktion. Sie haben 
sich in vielen Untersuchungen 
erwartungsgemäß als überwie-
gend rückstandsfrei erwiesen.

Kostenlose Seminare, interaktive Angebote,  
Lernspiele etc. der Verbraucherzentrale Hessen
Termine und Veranstaltungsort jeweils nach  
Vereinbarung
Richtig genießen – Essen und Trinken  
mit Sinn und Verstand gewählt
Seminare für Eltern mit Sinnesparcour an Elternabenden und Projekttagen 
in Kindergärten und Kindertageseinrichtungen
Anmeldung: ernaehrung@verbraucher.de oder Telefon 0 69/97 20 10-49

Fit im Alter – gesund essen – besser leben
Seminar für gesundheitsbewußte Senioren
Anmeldung: ernaehrung@verbraucher.de oder Telefon 0 69/97 20 10-43

Mach-Bar-Tour – Trendgetränke: Was ist drin? Was ist dran?
Interaktives Angebot für Schulen ab Klasse 7–10 
Anmeldung: ernaehrung@verbraucher.de oder Telefon 0 69/97 20 10-42

Powerkauer – alles über heimisches Obst und Gemüse
Lernspiel für Schulen und Freizeitgruppen (Kinder zwischen 8–12 Jahren) 
Anmeldung: ernaehrung@verbraucher.de oder Telefon 0 69/97 20 10-44

Von Milchriegeln, Obstzwergen und Lachbonbons:  
Kinderlebensmittel und Werbung 
Interaktive Ausstellung für Schüler der Klasse 3–6 und Multiplikatoren
Anmeldung: ernaehrung@verbraucher.de oder Telefon 0 69/97 20 10-44

Sinnesschulung „Knackig, duftig, bunt – Erlebniswelt Essen“
Sinnesparcour für die Klassen 3–6
Anmeldung: ernaehrung@verbraucher.de oder Telefon 0 69/97 20 10-44

Schokologie – Stationenlernen zum Fairen Handel
Interaktives Angebot für die Klassen 5–6
Anmeldung: ernaehrung@verbraucher.de oder Telefon 0 69/97 20 10-44

Kinder und Jugendliche sind schon 
lange eine interessante Zielgrup-
pe für die Lebensmittelindustrie. 
Die Marketingmaßnahmen sind 
sehr komplex und in zunehmendem 
Maße versuchen Herstellerfirmen, 
das Terrain Schule zu erobern. Dass 
auch Schulen an Unternehmen als 
Sponsoren interessiert sind, ist 
nahe liegend. Die Finanzknappheit 
der öffentlichen Hand bekommen 
die Bildungseinrichtungen schon 
seit geraumer Zeit zu spüren. 

Was versteht man unter...
...Sponsoring:
beruht auf dem Prinzip von Leis-
tung und Gegenleistung. Die 
Schule wird durch Sachmittel, 
Dienstleistungen, Know-How  
oder Geldmittel durch ein Unter-
nehmen gefördert. Das Unterneh-
men erfährt im Gegenzug einen 
Imagegewinn, indem die Förde-
rung innerhalb und außerhalb  
der Schule kommuniziert wird.

...Produktwerbung:
dient der Absatzsteigerung von 
Produkten durch absichtliche 
Beeinflussung, um Personen als 
Käufer zu gewinnen. Die Schule 
ermöglicht einem Unternehmen, 
seine Produkte in der Schule zu 
bewerben und erhält dafür eine 
vereinbarte Geldsumme (zum 
Beispiel Plakatwerbung).

Ernährung



Angekündigte Gasmarktöffnung nur eine Mogelpackung?
Viele hessische Energieversorger 
haben in den letzten Monaten die 
Gaspreise erneut erhöht und wei-
tere Preiserhöhungen angekün-
digt. Die Verbraucher sind schon 
lange nicht mehr bereit, die über-
höhten Gaspreise zu akzeptieren. 
Etliche tausend Verbraucher weh-
ren sich bereits erfolgreich gegen 
die jüngsten Preiserhöhungen, 
indem sie die Erhöhungen unter 
Berufung auf § 315 BGB nicht zah-
len. Denn die Versorger sind dazu 
verpflichtet, die Angemessen-
heit der Preiserhöhungen nach
zuweisen. 
Die jüngste Entscheidung des 
Bundeskartellamtes, die Miss-
brauchsverfahren gegen sieben 
Gasversorger einzustellen, weil 
jene Versorger ihre Netze für freie 
Anbieter bereits ab dem 1. April 
2006 öffnen wollen, sorgt für eine 
weitere Verunsicherung der Ver
braucher. Bislang ist der deutsche 
Gasmarkt durch Monopolange-
bote, feste Netzzugänge und eine 
wenig transparente Preisgestal-
tung bestimmt. Die Gasversorger 
haben sich seit acht Jahren erfolg-
reich dem Wettbewerb widersetzt. 
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Die Konditionen und Regelungen 
für den Netzzugang neuer Anbie-
ter sind noch völlig offen. 
Die Darmstädter Entega will den 
freien Anbieterwechsel sofort 
ermöglichen, die Frankfurter Mai-
nova von April an. Mit sinkenden 
Preisen und echtem Wettbewerb 
haben derartige Ankündigungen 
allerdings nichts zu tun. Ein „wirk-
sames Gas-Durchleitungssystem 
für Haushaltskunden“ soll nach 
den Planungen der Bundesnetz
agentur erst am 1. Oktober 2006 
starten. Mit attraktiven Wechsel-
alternativen und spürbaren Ent-
lastungen für die Verbraucher  
ist daher zunächst nicht zu rech-
nen. Denn die Bereitstellungsge-
bühren, die eventuelle Wettbe-
werber dem bisherigen Anbieter 
für den Netzzugang zahlen müs-
sen, werden den Gaspreis kaum 
billiger machen. 
Verbraucher können sich nach  
wie vor individuell gegen die  
stetig steigenden Gaspreise zur 
Wehr setzen. Die Verbraucher-
zentrale Hessen e. V. stellt dazu 
umfangreiche Informationen zur 
Verfügung.

Energie/Finanzen

Neues Angebot der Verbraucherzentrale Hessen:

Berechnung der Nachforderungen der 
Verbraucher bei Kapitallebensversicherungen
Kapitallebensversicherungsver-
träge, die vorzeitig gekündigt oder 
beitragsfrei gestellt worden sind, 
müssen nach mehreren Urteilen 
des Bundesgerichtshofes (BGH) 
zu Gunsten der Verbraucher neu 
abgerechnet werden. Dies betrifft 
schätzungsweise 10 bis 15 Milli-
onen Versicherungsverträge, die 
zwischen Mitte 1994 und 2001 
abgeschlossenen wurden. 
Mit den im Oktober 2005 ergange
nen Urteilen (Az.: IV ZR 262/03,  
IV ZR 177/03, IV ZR 245/93) hat der 
BGH erstmals genaue Vorgaben 
zur Berechnung des Rückkaufs-

wertes gegeben. Damit korrigiert 
der BGH die bisherige Abrech-
nungspraxis der Versicherer, 
wonach den Versicherten in den 
ersten Versicherungsjahren sämt-
liche Vertragsabschlusskosten 
in Rechnung gestellt und bei vor
zeitiger Beendigung des Vertrages 
stets noch Stornokosten berech-
net wurden. Viele Versicherte 
erhielten daher kein oder im Ver-
hältnis zu ihren Prämienleistun-
gen nur sehr wenig Geld zurück 
– also ein Verlustgeschäft für die 
Versicherten. 

Wer Nachforderungsansprüche 
gegen die Versicherungen geltend 
machen will, sollte nun aktiv wer-
den. Für einen Kostenbeitrag von 
50 Euro pro Versicherungsvertrag 
berechnet die Verbraucherzent-
rale Hessen in Zusammenarbeit 
mit dem versicherungsmathema-
tischen Institut math concepts die 
Nachforderung. Eine Verbraucher
information zum Thema liegt zur 
Abholung in den Beratungsstel-
len der Verbraucherzentrale Hes-
sen bereit oder kann unter www.
verbraucher.de heruntergeladen 
werden.

Werden Sie Fördermitglied bei der Verbraucherzentrale Hessen e. V.
Als Fördermitglied unterstützen Sie die Arbeit der Verbraucherzentrale mit einem jährlichen Beitrag von 

mindestens 20 Euro und stärken damit den anbieterunabhängigen Verbraucherschutz in Hessen.  
Natürlich profitieren Sie als Fördermitglied auch persönlich von unserer Arbeit: Sie erhalten aktuelle 

Informationen über „Die VerbraucherZeitung“ – kostenlos und frei Haus – und werden zu den Mitglieder-
versammlungen eingeladen. Übrigens: Der Mitgliedsbeitrag kann steuerlich geltend gemacht werden.  

Denn die Verbraucherzentrale Hessen e. V. ist als gemeinnütziger Verein anerkannt.
!

 

!

Verbraucherinformationen
•	Ausführliche Infos und Muster-
briefe zum kostenlosen Download 
auf www.verbraucher.de
•	Dienstags zwischen 10 und 14  
Uhr telefonische Beratung für Ver-
braucher, die sich gegen die Preis

erhöhungen der Energieversorger 
wehren wollen: 0 90 01/97 20 10 
(1,75 Euro pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz). 
•	  Persönliche Beratung im Bera-
tungszentrum Frankfurt/Rhein-
Main: Terminvereinbarung unter 

0 18 05/97 20 10 (0,12 Euro pro 
Minute aus dem deutschen Fest-
netz)
•	Kostenlose Informationsveran-
staltungen zum Thema Energie-
preise: siehe Veranstaltungskalen-
der auf Seite 8
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Pfusch am Bau:  
Bundesgerichtshof stärkt Verbraucher

Auf Schallschutz innerhalb  
der Wohnung achten

Ein Handwerker oder eine Baufir-
ma kann die Nachbesserung eines 
Mangels ablehnen, �wenn sie nur 
mit unverhältnismäßig hohen Kos-
ten möglich ist�. Diese schwam-
mige Formulierung des Gesetzes-
textes wurde von der bisherigen 
Rechtsprechung überwiegend 
zugunsten des Auftragnehmers 
ausgelegt. Dem ist der Bundesge-
richtshof in einem kürzlich ergan-
genen Urteil entgegengetreten 
(BGH VII ZR 64/04).
Im vorliegenden Fall war unter 
anderem eine besonders hoch-
wertige Fußbodenabdichtung in 
den Bädern vereinbart, es wurde 
jedoch eigenmächtig eine minder-
wertige Abdichtung eingebaut. 
Der Bauherr forderte daraufhin, 

Der Wohnungsmarkt verlangt Räu-
me, die trotz kleiner Fläche großzü-
gig wirken. Einem Raum kann man 
bereits dadurch Weite geben, dass 
man Trennwände weglässt � schon 
fließt er hinüber in den nächsten, 
öffnen sich interessante Durchbli-
cke. Noch mehr Erweiterung lässt 
sich in Reihenhaus oder Maiso-
nette-Wohnung durch Vereinigung 
mit dem Treppenhaus gewinnen. 
Oben mündet die Treppe auf eine 
offene Schlafgalerie oder in ein 
schickes HomeStudio. Oft sind nur 
noch Bad und Kinderzimmer mit 
Türen versehen.
Solch eine Wohnung erscheint 
den Augen weiträumig, aber den 
Ohren klein wie eine Einzimmer-
wohnung. Denn es ist kaum mög-
lich, störende Geräusche der Mit-
bewohner auf Distanz zu halten. 
Nach einer Faustregel wären dazu 
zwei geschlossene Türen zwischen 
Geräuschquelle und störempfind-
lichem Bewohner erforderlich. Das 
ist in den meisten Geschosswoh-
nungen realisierbar, in denen von 
der Diele aus jeder Raum mit einer 

den gesamten Fußbodenaufbau 
einschließlich Fußbodenheizung 
herauszureißen und mit der ver-
einbarten Abdichtung wiederher-
zustellen. Die Gerichte lehnten 
dies zunächst ab, da der Nachbes-
serungsaufwand im Verhältnis 
zum Erfolg der Maßnahme zu hoch 
sei. Sie gestanden dem Bauherrn 
nur eine kleine Preisminderung zu. 
Der Bundesgerichtshof entschied 
dagegen, dass auch bei einem 
erheblichen Aufwand für die Män-
gelbeseitigung ein Anspruch auf 
Nachbesserung besteht, wenn der 
Auftraggeber ein objektiv berech-
tigtes Interesse an der mangel-
freien Ausführung hat. 
Das Interesse des Bauherren an  
einer von ihm ausdrücklich ge- 

Tür abgegrenzt ist. Wer aus solch 
einer konventionellen Wohnung in 
einen modernen �offenen� Grund-
riss umzieht, kalkuliert nicht unbe-
dingt ein, dass er sich vom Schall-
schutz her deutlich verschlechtern 
kann. Denn jetzt schallt der Fern-
seher aus dem Wohnzimmer unge-
dämpft bis hinauf auf die Schlaf-
galerie. Das Kind kann oder muss 
trotz geschlossener Tür jeden 
Spielfilm mithören. Konzentration 
beim Lesen oder Arbeiten ist 
schwierig, wenn jedes im Haus 
gesprochene Wort in Originallaut-
stärke ankommt.
Es ist nur schwer möglich, eine mit 
weitgehend offenem Grundriss 
geplante Wohnung mit einem bes-
seren inneren Schallschutz nach-
zurüsten. Familieninterne Lärm-
konflikte lassen sich nur durch 
verstärkte Rücksichtnahme und 
den Gebrauch von Kopfhörern statt 
Lautsprechern lösen. Wer diese 
Einschränkung seiner Freiheit nicht 
mag, sollte sich bei der Auswahl 
seiner Wohnung an die Zwei-Türen-
Regel erinnern.

Bauen + Wohnen

Hauseigentümer sollen undichte Abwasserleitungen sanieren

wünschten, besonders dauer-
haften und sicheren Abdichtung 
ist objektiv berechtigt. Es darf 
nicht dadurch in Frage gestellt wer-
den, dass der Unternehmer erst 
bewusst von der vereinbarten Aus-
führung abweicht und dann die im 
Verhältnis zur mangelfreien Aus-
führung viel teurere Nachbesse-
rung nicht leisten will.
Pfuschende Unternehmer können 
sich jetzt nicht mehr auf die 
Nachsicht der Gerichte verlassen. 
Bauherren erhalten eher eine 
Chance, die Beseitigung eines 
Baumangels durchzusetzen und 
müssen sich nicht mehr mit einem 
kleinen Preisnachlass abspeisen 
lassen.

ist zu erwarten, dass sie Preis- oder 
Gebietsabsprachen treffen. 
Resümee: Die Verbraucherzentrale 
wird diesen Markt genau beobach-
ten und die Verbraucher durch  
Informationen in der Presse auf  
dem Laufenden halten.

Über die Hälfte der Rohrleitungen, 
die das Haus mit dem Abwasser-
sammler in der Straße verbinden, 
sind nach Schätzung des Umwelt-
ministeriums in Baden-Württem-
berg schadhaft. Durch Undicht-
heiten der alten Rohre sickert 
Abwasser ins Erdreich und belastet 
das Grundwasser. Daher bereitet 
die Landesregierung derzeit die 
Rechtsgrundlagen vor, um 180.000 
Kilometer privater Hausanschluss-
leitungen innerhalb festgelegter 
Fristen überprüfen zu lassen und 
die Eigentümer gegebenenfalls 
zur Sanierung zu verpflichten. Vor-
bilder hierfür gibt es bereits in eini-
gen anderen Bundesländern wie 
Nordrhein-Westfalen, Hessen und 
dem Saarland. 
Die Überprüfung erfolgt zumeist 
mit Wasser- oder Luftdruck oder 
durch Befahren der Rohrleitung 
mit kleinen Kamera-Robotern. Das 
kostet den Eigentümer nach bis-
herigen Erfahrungen 300 bis 400 
Euro. Statistisch ist in jedem zwei-
ten Fall eine Sanierung erforder-

lich. Deren Kosten beziffert das 
Umweltministerium auf 3.000 bis 
4.000 Euro. In schwierigen Fällen 
� etwa bei starker Zerstörung oder 
schlechter Zugänglichkeit der Lei-
tungen � können die Kosten jedoch 
wesentlich höher liegen. 
Mit der Sanierung der privaten und 
kommunalen Abwassersysteme 
wird in den nächsten Jahren ein 
neuer Wirtschaftszweig entstehen, 
in den eine gewaltige Menge Geld 
fließt, das überwiegend die pri-
vaten Hauseigentümer aufzubrin-
gen haben � direkt über die Sanie-
rungskosten und indirekt über die 
Abwassergebühren. Wie bei jeder 
großen wirtschaftlichen Aufgabe 
käme es darauf an, die Arbeiten so 
effizient wie möglich zu organisie-
ren, um die Bürger nicht mehr als 
nötig zu belasten. Beispielsweise 
ließen sich Kosten dadurch sen-

ken, dass die Arbeiten auf benach-
barten Grundstücken gleichzeitig 
durchgeführt werden, dass sie mit 
den Sanierungsarbeiten im Abwas-
sersammelnetz koordiniert wer-
den, dass frühzeitig Sanierungs-
techniken entwickelt werden, die 
zweckmäßig, dauerhaft und kos-
tengünstig sind. Erreichte Kosten-
senkungen müssten dann aber 
auch als Preissenkungen an die 
Kunden weitergegeben werden, 
statt als überhöhter Gewinn bei 
den Sanierungsunternehmen zu 
bleiben. Als Patentrezept gegen 
überhöhte Gewinne gilt gewöhn-
lich der Wettbewerb. Der kann aber 
nur dann funktionieren, wenn es 

den Kunden gelingt, konkurrieren-
de Anbieter gegeneinander auszu-
spielen. Hier sind die Kunden aber 
einzelne, unkoordiniert handeln-
de Hauseigentümer, die vielleicht 
einmal im Leben eine Kanalsanie-
rung in Auftrag geben, entspre-
chend unbedarft sind und oben-
drein den behördlichen Zwang 
zur Sanierung im Nacken haben. 
Einer so schwachen Nachfrage-
seite brauchen die Anbieter keine 
Zugeständnisse zu machen. Eher 

Seit der Mietrechtsreform 2001 
muss ein Vermieter die Betriebs-
kostenabrechnung spätestens  
12 Monate nach Ablauf des Ab-
rechnungszeitraumes vorlegen 
(§ 556 Bürgerliches Gesetzbuch). 
Danach kann er keine Nachforde-
rung mehr geltend machen.  
Weil diese Regelung noch nicht  
allgemein bekannt ist, rechnen 
viele Vermieter immer noch zu 
spät ab, und Mieter bezahlen 
Nachforderungen, die sie eigent-

lich nicht mehr bezahlen müssten. 
In einem solchen Fall kann der Mie-
ter die irrtümlich gezahlte Nachfor-
derung zurückverlangen. Das hat 
der Bundesgerichtshof in einem 
Leitsatzurteil entschieden (BGH 
VIII ZR 94/05). Der Rückzahlungs-
anspruch verjährt drei Jahre nach 
Ablauf des Jahres der Zahlung.
Dieses Urteil ist allerdings nur auf 
Betriebskostenabrechnungen in 
Mietverhältnissen anwendbar. 
Sonst gilt die allgemeine Regel, 

Verspätete Betriebskostennachforderung  
muss nicht bezahlt werden

dass ein Rechnungsbetrag, der 
trotz bereits eingetretener Verjäh-
rung versehentlich bezahlt wurde, 
nicht zurückgefordert werden kann.
Fragen zur Zulässigkeit von Miet-
nebenkosten beantwortet die Miet-
rechtsberatung, die es in fast allen 
Beratungsstellen der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg gibt. 
Terminvereinbarung unter 0 18 05/ 
50 59 99 (Mo�Do 10�18Uhr, Fr 10�
14 Uhr, 0,12 � je angefangene Minu-
te).
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